
Anlage 1 

14. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Köln vom 10.02.2009 

Aufgrund von § 7 Abs. 1 Satz 1, 41 Abs. 1 Satz 2 lit. f Gemeindeordnung NRW i.d.F. 

der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 

Artikel I des Gesetzes zur Förderung der politischen Partizipation in den Gemeinden 

vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 380) hat der Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung 

vom 10.09.2015 folgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 10.02.2009, 

zuletzt geändert durch die 13. Änderungssatzung der Hauptsatzung vom 13.10.2014 

beschlossen: 

 

§ 1 

§ 23 der Hauptsatzung der Stadt Köln erhält folgende Fassung: 

„§ 23 Seniorenvertretung und Arbeitsgemeinschaften Seniorenpolitik 

(1) Bei der Stadt Köln wird eine Seniorenvertretung gebildet. Die Seniorenvertretung 

der Stadt Köln wird entsprechend den Regelungen der jeweils gültigen Wahlordnung 

gewählt.  

(2) Auf Stadtebene und auf Stadtbezirksebene werden Arbeitsgemeinschaften gebil-

det, in die die Seniorenvertretung, die Wohlfahrtsverbände und die Fraktionen des 

Rates bzw. Bezirksvertretungen Mitglieder entsenden. Die Stadtarbeitsgemeinschaft 

Seniorenpolitik besitzt das Recht, Anregungen oder Stellungnahmen dem Rat oder 

einem Ausschuss vorzulegen. Die Bezirksarbeitsgemeinschaften Seniorenpolitik ha-

ben das Recht, Anregungen und Stellungnahmen der Bezirksvertretung vorzulegen. 

(3) Die in die Stadtarbeitsgemeinschaft gewählten Seniorenvertreterinnen und Senio-

renvertreter und ihre Stellvertretungen bilden die SVK-Stadtkonferenz. 

(4) Die SVK-Stadtkonferenz kann Mitglieder in die für Soziales, Gesundheit, Verkehr, 

Kultur, Sport, Umwelt, Stadtentwicklung, Jugend, Bauen, Wohnen, sowie Anregun-

gen und Beschwerden zuständigen Fachausschüsse entsenden. Hierfür schlägt die 

SVK-Stadtkonferenz aus ihrer Mitte je ein Mitglied und eine Stellvertreterin/einen 

Stellvertreter für den Verhinderungsfall vor. Auf Vorschlag der SVK-Stadtkonferenz 



wählt der Rat diese als sachkundige Einwohner gem. § 58 Abs. 4 GO in die Aus-

schüsse. 

(5) Die Einzelheiten regelt die vom Ausschuss für Soziales und Senioren beschlos-

sene Geschäftsordnung für die Bezirksarbeitsgemeinschaften Seniorenpolitik und die 

Stadtarbeitsgemeinschaft Seniorenpolitik der Stadt Köln. 

§ 2 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 


